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Betreff

26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) 
aufgrund der Altlastenrecherche und der Erstellung des 
Altlastenkataloges  
hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die frühzeitige  
        Öffentlichkeitsbeteiligung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

09.11.2009: Ortschaftsrat Dohndorf 
10.11.2009: Ortschaftsrat Merzien 
16.11.2009: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.11.2009: Ortschaftsrat Arensdorf 
19.11.2009: Ortschaftsrat Baasdorf 
03.12.2009: Bau- und Umweltausschuss 
08.12.2009: Hauptausschuss 
17.12.2009: Stadtrat

09.11.2009 
10.11.2009 
16.11.2009 
18.11.2009 
19.11.2009 
03.12.2009 
08.12.2009 
17.12.2009

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Zur Einleitung des Verfahrens zur 26. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt
Köthen beschließt der Stadtrat der Stadt Köthen:

1. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) wird entsprechend der
    Sachdarstellung der Verwaltung aufgrund von § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) (BauGB) geändert.
2. Zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planänderung wird auf-
    grund von § 3 (1) BauGB eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Informations-
    veranstaltung und eine daran anschließende 14-tägige öffentliche Auslegung in der Verwaltung
    der Stadt Köthen durchgeführt.



Gesetzliche Grundlagen:
§§ 1 (1), 1 (3), 1 (8), 2 (1), 3 (1) BauGB; §§ 4, 6, 44 GO LSA





Darlegung des Sachverhalts / Begründung
1. Planungsanlass der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) ist
     die rechtsgültige 16. Änderung des FNP (Altlastenrecherche und Erstellung des Altlasten-
     kataloges).

2. Im Rahmen der Bearbeitung der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen
    (Anhalt) wurde eine Recherche der Altlastenverdachtsflächen vorgenommen und die Verein-
    barkeit der Altlasten mit den bislang im Flächennutzungsplan dargestellten Nutzungen über-
    prüft. In diesem Zusammenhang hat sich für elf Teilflächen ein Planungserfordernis zur 
    Änderung des Flächennutzungsplanes ergeben.

3. Die Änderungen werden im Einzelnen beschrieben, im Allgemeinen sollen für die
    Altlastenfläche unempfindlichere bzw. unsensiblere Nutzungen dargestellt werden.

4. Geändert werden die in den Anlagen 1 bis  12 dargestellten Flächen.
     In den Flächen 0-8:5 und 0-9:2 werden 1,10 ha Bauflächen  geändert,
    in den Flächen B-12:2, P-5:2 und R-12:3 werden 5,88 ha Grünflächen geändert, in der Fläche
    Q-12:1 wird 29,2 ha Landwirtschafts- und Waldfläche geändert und in den Flächen Ä-9:1,
    P-6:2, B-15:1, T-19:1 und Q-19:2 werden 4,01 ha Maßnahmeflächen zum Schutz, zur Pflege 
    und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft geändert.
    Insgesamt beträgt die Fläche der 26. Änderung 39,19 ha.

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll in Form einer Infor-
    mationsveranstaltung durchgeführt werden.
    Die Unterlagen werden anschließend 14 Tage lang während der Dienststunden in der Stadt-
    verwaltung Köthen, Abt. Stadtplanung, ausgelegt.
    Während dieser Zeit wird den Bürgern Gelegenheit zur Erörterung gegeben sowie die Mög-
    lichkeit eingeräumt, sich zum Planentwurf zu äußern.

6. Der Aufstellungsbeschluss wird entsprechend § 2 (1) Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

7. Die Kosten der Änderung belaufen sich auf 8.430,58 Euro. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2009
    der Stadt Köthen in der HH-Stelle 61000.65560 eingestellt worden.

Anlagen: 
Anlage 1 - Auszug aus der Begründung zur 16. Änderung FNP vom 15.01.2009 (8 Seiten)
Anlage 2 - Fläche 0-8:5 (2 Seiten)
Anlage 3 - Fläche 0-9:2 (2 Seiten)
Anlage 4 - Fläche Q-19:2 (2 Seiten)
Anlage 5 - Fläche P-5:2 (2 Seiten)
Anlage 6 - Fläche P-6:2 (2 Seiten)
Anlage 7 - Fläche Q-12:1 (3 Seiten)
Anlage 8 - Fläche R-12:3 (2 Seiten)
Anlage 9 - Fläche Ä-9:1 (3 Seiten)
Anlage 10 - Fläche B-15:1 (2 Seiten)
Anlage 11 - Fläche B-12:2 (2 Seiten)
Anlage 12 - Fläche T-19:1 (2 Seiten) 


